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Überbrückungshilfe III 

Die Verlängerung  

Stand: April 2021 

Corona-Krise - Können Sie von der erneuten Verlängerung der Überbrückungshilfe 
profitieren? 
 
Corona hat uns immer noch fest im Griff und die Unternehmen müssen sich mit anhaltend schwierigen Umständen abfinden. Die 
Bundesregierung hatte bereits nach der Lockdown-Verlängerung im Januar 2021 viele bestehende Corona-Hilfen erweitert und auch 
die relativ junge Überbrückungshilfe III überarbeitet. Somit galt diese schon für den November 2020 und bis zum Juni 2021. Sie sollte 
die Unternehmen mit Blick auf den Lockdown im letzten Jahr und die reduzierten Kapazitäten im neuen Jahr unterstützen und ihre 
Umsatzeinbußen teilweise kompensieren. 
 
Zuletzt wurde die Überbrückungshilfe III Ende März noch einmal angepasst. So ist nunmehr eine Erstattung von bis zu 100 % der 
förderfähigen Kosten möglich (zuvor max. 90 %). Auch wurde der Kreis der förderfähigen Unternehmen dahingehend erweitert, dass 
nun auch Unternehmen, die nach dem 30.04.2020 und vor dem 01.11.2020 gegründet wurden, von der Überbrückungshilfe III profitieren 
können.  
 
In der Infografik auf der nächsten Seite erhalten Sie einen Überblick über die Fördervoraussetzungen. Wenn Sie Rückfragen zu den 
oben genannten Punkten haben, können Sie sich gerne an uns wenden. Wir helfen Ihnen gerne.  
 
Alle Angaben haben wir zum aktuellen Stand nach besten Wissen zusammengestellt, allerdings ohne Gewähr. 
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